
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Vereine badischer Lehrer

urn:nbn:de:bsz:31-298861

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-298861


Vereine badiſcher Lehrer .

1. Der badiſche Lehrerverein
wurde am 10. Mai 1876 auf einer Delegiertenverſammlung in
Durlach beſchloſſen und trat am 1. Januar 1877 in Tätigkeit
mit folgenden Statuten :

Sweck des Vereins .
§. 1. Der „Badiſche Lehrerverein “ , der zugleich ein Glied

des „Deutſchen Lehrervereins “ iſt , hat den Zweck : Förderung der
Volksbildung durch Pflege des Volksſchulweſens und durch Hebung
des Lehrerſtandes . Dieſer Zweck ſoll erreicht werden :

1) durch die Tätigkeit der Konferenzen ,
2) durch die Kreis⸗ und Hauptverſammlungen ,
3) durch die Bemühungen des Vorſtandes ,
4) durch Herausgabe des Vereinsblattes ,
5) durch ſonſtige literariſche Unternehmungen .

Bon den Mitgliedern .
§ 2. Der Verein beſteht aus ordentlichen und Ehren⸗

mitgliedern .
§ 3. Als ordentliche Mitglieder können die an den Volks⸗

ſchulen und anderen Lehranſtalten Badens angeſtellten Lehrer
und Lehrerinnen aufgenommen werden . Die Anmeldung geſchieht
durch den Vorſitzenden der betreffenden Veteinskonferenz bei dem
engeren Vorſtand , welcher die Aufnahme vollzieht .

Mitglieder konfeſſioneller Lehrer⸗ ( Lehrerinnen⸗ ) Vereine
können nicht Mitglieder des „ Bad . Lehrervereins “ werden .

§ 4. Ehrenmitglieder können nur ſolche Männer werden ,
die ſich um den Verein oder ſeine Zwecke hervorragende Verdienſte
erworben haben .

Die Aufnahme von Ehrenmitgliedern erfolgt auf Anregung
des Geſamrvorſtandes durch die geſchloſſene Hauptverſammlung.

§ 5. Jedes ordentliche Mitglied erhält bei der Aufnahme
eine Mitgliedskarte , jedes Ehrenmitglied eine vom Vorſtande
auszuſtellende Ehrenurkunde .

Gliederung des Vereins .
§ 6. Der Verein gliedert ſich in Konferenz⸗ und Kreis⸗

bezirke . Die Konferenzen bilden ſich nach eigenem Ermeſſen und
Bedürfnis , doch ſollen dieſelben möglichſt mit dem betr . Amts⸗
bezirke zuſammenfallen .



II

Von der Bildung einer Konferenz iſt dem Kreisvertreter

und durch dieſen dem Obmanne Anzeige zu erſtatten . Bei Neu⸗

gründung einer Konferenz muß dieſelbe mindeſtens 15 Vereins⸗

mitglieder zählen .
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Die 15 Kreisbezirke ſind :
Konſtanz mit den Amtsbezirken Konſtanz , Meßkirch , Pfullen⸗
dorf , Stockach , Überlingen ;

Villingen mit den Amtsbezirken Donaueſchingen , Engen ,
Neuſtadt Triberg , Villingen ;

Waldshut mit den Amtsbezirken Bonndorf , Säckingen ,
St . Blaſien , Waldshut ;

Lörrach mit den Amtsbezirken Lörrach , Müllheim , Schönau ,
Schopfheim ;

Freiburg mit den Amtsbezirken Breiſach , Freiburg ,
Staufen , Waldkirch ;
Sahr mit den Amtsbezirken Emmendingen , Ettenheim , Kehl ,

Lahr ;
Offenburg mit den Amtsbezirken Achern , Oberkirch , Offen⸗

burg , Wolfach ;
Baden mit den Amtsbezirken Baden , Bühl , Ettlingen ,

Raſtatt ;
Karlsruhe mit dem Amtsbezirk Karlsruhe ;
Pforzheinm mit den Amtsbezirken Durlach und Pforzheim ;
Bruchſal mit den Amtsbezirken Bretten , Bruchſal , Eppingen ,

Wiesloch ;
Heidelberg mit den Amtsbezirken , Heidelberg , Schwetzingen ,

Weinheim ;
Mannheim mit dem Amtsbezirk Mannheim ;
Mosbach mit den Amtsbezirken Adelsheim , Eberbach , Mos⸗

bach, Sinsheim , ſowie der Konferenz Mudau ;
Tauberbiſchofsheim mit den Amtsbezirken Borberg ,

Buchen , ( ohne Konferenz Mudau ) , Tauberbiſchofsheim ,
Wertheim .

Leitung des Vereins .

§ 7. Die Vereinsleitung geſchieht durch den Vorſtand und

Vorſitzenden der Vereinskonferenzen .
§8 . Der Vorſtand teilt ſich in einen engeren “ und „weiteren . “
Der engere Vorſtand beſteht aus dem Obmanne , ſeinem

Stellvertreter , dem Schriftführer , dem Rechner , dem Schriftleiter
und zwei Beiräten .

und den Kreisvertretern .
Der weitere Vorſtand bildet ſich aus dem engeren Vorſtande
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III

Wahl der Vereinsbeamten .
§ 9. Alle Wahlen erfolgen in den Vereinskonferenzen durch

geheime Abſtimmung , und es entſcheidet einfache Stimmenmehrheit
der zur Wahl perſönlich erſchienenen Vereinsmitglieder .

§ 10. Es werden gewählt :

1) die Konferenzbeamten von den Mitgliedern dieſer Kon⸗
ferenzen ,

2) der Kreisvertreter und ſein Stellvertreter von den Vereins⸗
mitgliedern der Konferenzen des betr . Kreiſes ,

3) Obmann , Obmannsſtellvertreter , Schriftführer , Rechner
und die zwei Beiräte von ſämtlichen Vereinsmitgliedern .
Schriftführer und Rechner ſollen womöglich dem Kreiſe
angehören , in welchem der Obmann ſeinen Wohnſitz hat .

Dienſtzeit der Vereinsbeamten .

§S 11. Die Konferenzbeamten werden auf ein Jahr , alle
Vorſtandsmitglieder , mit Ausnahme des Schriftleiters , auf
ſechs Jahre gewählt . Alle drei Jahre ſcheidet die Hälfte der
Vorſtandsmitglieder aus .

Wiederwahl aller Vereinsbeamten iſt geſtattet .
§ 12. Vorſtandsmitglieder können kein zweites der in 8 10

genannten Amter übernehmen .
§ 13. Geht der Obmann vor vollendeter Dienſtzeit ab, ſo

tritt der Obmannsſtellvertreter an ſeine Stelle bis zur nächſten
ſtatutengemäßen Hauptverſammlung ; geht auch dieſer ab, ſo
leitet das dienſtälteſte Mitglied des engeren Vorſtandes die
Vereinsgeſchäfte .

§ 14. Den Vorſtandsmitgliedern , ſowie Mitgliedern be⸗
ſonderer Kommiſſionen werden die Auslagen für Schreibmaterialien ,
Porto und Fahrtaxen vergütet . Sie erhalten bei Sitzungen , bei
Beſuch der Konferenzen und Verſammlungen , ſowie als Vertreter
des Vereins bei auswärtigen Dienſtgeſchäften eine Tagesgebühr
von 8 %/ , der Obmann erhält beim Beſuch von Konferenzen und
Verſammlungen Vertrauensſpeſen .

Die vom engeren Vorſtande beſonders mit der Vertretung
des „ Bad . Lehrervereins “ betrauten Delegierten bei der Deutſchen
Lehrerverſammlung erhalten die nämliche Tagesgebühr für die
Verhandlungstage — wobei der Begrüßungsabend als Ver⸗
handlungstag zu zählen iſt — und für die notwendigen Reiſetage .

§ 15. Obmann , Schriftführer und Rechner erhalten einen

Gchalt
von der geſchloſſenen Hauptverſammlung feſtzuſetzenden

ehalt .



Von den Pflichten des Vorſtandes .

§ 16. Der engere Vorſtand unterzieht alle Vereins⸗

angelegenheiten einer Beratung und Beſchlußfaſſung , trifft die
Vorbereitung für alle den weiteren Vorſtand und die Haupt⸗
verſammlung betreffenden Gegenſtände , beſorgt die Vorprüfung
der Jahresrechnung und vollzieht die Aufnahme von Vereins⸗

mitgliedern . Er hält in der Regel alle drei Monate eine Sitzung ab.

§ 17. Dem weiteren Vorſtande liegt ob : Feſtſtellung des

Ortes , der Zeit und der Tagesordnung der Hauptverſammlung ,
Einbringung von Vorſchlägen an die Hauptverſammlung bezüglich
des Vereinsblattes , Unterſtützung des Vereinsblattes nach Kräften ,
Prüfung und Genehmigung der mit dem Drucker und Verleger des

Vereinsblattes und mit Verſicherungsgeſellſchaften abgeſchloſſenen
Verträge , Bewilligung von Unterſtützungen ſowie Honorierung
beſonderer Arbeiten aus der Vereinskaſſe .

Außerdem beſtellt der Vorſtand den Schriftleiter des Vereins⸗

organs und kündigt demſelben . Die Kündigung muß auf Quartal⸗

ſchluß erfolgen , wenn die Generalverſammlung dieſe beſchließt .
§ 18. Der Obmann führt in den Sitzungen des engeren

und weiteren Vorſtandes , ſowie in den Hauptverſammlungen den

Vorſitz und vollzieht die Beſchlüſſe derſelben ; er ordnet die

Wahlen an, beruft die Hauptverſammlung , erſtattet in dieſer
Bericht über die Vereinstätigkeit , erläßt die nötigen Bekannt⸗

machungen , verkehrt mit den Vereinsbeamten , beſucht die Kon⸗

ferenzen und vertritt den Verein nach außen .
An ſeiner Stelle kann durch den Vorſtand oder durch den

Obmann auch jedes andere Mitglied des engeren Vorſtandes
mit der Vertretung des Vereins betraut und zum Beſuch der

Konferenzen und Kreisverſammlungen ermächtigt werden .

§ 19. Der Obmanngſtellvertreter übernimmt bei Ver⸗

hinderung und nach etwaigem Austritt des Obmanns die Ob⸗

liegenheiten desſelben . Die Übernahme der Dienſtgeſchäfte bei
dauernder Verhinderung des Obmanns iſt im Vereinsorgan
bekannt zu geben .

§ 20. Der Schriftfährer beſorgt die Vereinsſchreibereien ,

führt die Mitgliederliſten und unterzeichnet mit alle Anordnungen
des Obmanns

§ 21. Der Rechner beſorgt die Kaſſengeſchäfte des Vereins
und legt jährlich Rechnung ab, deren Ergebnis in der nächſten
Hauptverſammlung vorzulegen iſt .

Ein Auszug aus der Jahresrechnung iſt jeweils im Vereins⸗
blatt zu veröffentlichen .

ſum
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Die abgeſchloſſenen Jahresrechnungen der letzten drei Jahre
liegen während der Dauer der Generalverſammlung den Mit⸗
gliedern zur Einſicht offen .

§ 22. Der Rechnungsprüfungsausſchuß hat jedes Jahr die
Rechnung zu prüfen und die Bemerkungen dem engern Vorſtande
mitzuteilen .

In der Hauptverſammlung erſtattet der Vorſitzende des
Prüfungsausſchuſſes Bericht über den Erfund der Rechnung .
Auch wird dem Prüfungsausſchuß das Recht eingeräumt , nach
freiem Ermeſſen Kaſſenſturz vorzunehmen .

3. Der Kreisvertreter beruft und leitet die Kreisver⸗
ſammlung , ſetzt nach Anhörung der Konferenzvorſitzenden die
Tagesordnung feſt und erſtattet über den Verlauf der Verſamm⸗
lung Bericht an den Obmann . Er faßt aufgrund der im
Januar jeden Jahres einzuſendenden Berichte der Konferenz⸗
vorſitzenden alljährlich im März ſeinen Geſamtbericht über die
Tätigkeit der Konferenzen an den Obmann ab. Der Kreisvertreter
ſoll die Konferenzen jährlich einmal , wiederholt nur auf Antrag
des Obmanns beſuchen .

§ 24. Der Vorſitzende der Vereinskonferenz beruft und leitet
dieſe , vermittelt die Aufnahme von Mitgliedern (§S 3) und er⸗
ſtattet den Jahresbericht über die Tätigkeit der Konferenz an
den Kreisvertreter .

Von der Vereinstätigkeit .

§ 25. Die Vereinskonferenzen halten regelmäßige Ver⸗
ſammlungen , beſprechen in denſelben Vereins⸗ und Standes⸗
angelegenheiten und erörtern Schul⸗, Unterrichts⸗ und Erziehungs⸗
fragen . Beſonders zur Beſprechung der letzteren Fragen ſind
Schulfreunde einzuladen .

§ 26. Die Kreisverſammlungen treten nach Bedürfnis ,
mindeſtens aber zweimal in einer Obmannsperiode zuſammen .
Sie wählen zu ihren Vorträgen ſolche Gegenſtände , deren Be⸗
ſprechung für den betreffenden Kreis beſonders wünſchenswert iſt ,
oder auch ſolche von allgemeiner Wichtigkeit . Sie ſuchen haupt⸗
ſächlich die Ortsſchulbehörden und Freunde der Schule zur An⸗
wohnung zu bewegen und unter der Bevölkerung Intereſſe für
die Schule zu wecken und zu verbreiten .

§ 27. Die Hauptverſammlung tritt je im dritten und ſechſten
Jahre einer Obmannsperiode zuſammen . Sie beſteht aus der
öffentlichen und aus der geſchloſſenen Hauptverſammlung .

Die öffentliche Hauptverſammlung findet vor der ge⸗
ſchloſſenen ſtatt .



VI

§ 28. Zu der abgeſchloſſenen Hauptverſammlung , die nur
Vereinsmitgliedern zugänglich iſt , ſendet jede Konferenz einen
Vertreter . Konferenzen , in denen mindeſtens 300ê der an⸗
weſenden Mitglieder in der Minderheit ſind , haben das Recht ,
für dieſe einen weiteren Vertreter zu ſenden .

Die Vertreter ſollen in der Lage ſein , über die Tätigkeit
ihrer Konferenzen zu berichten , an den Abſtimmungen namens
der Konferenz teilzunehmen und die Wünſche der Konferenz in
den Hauptverſammlungen vorzutragen .

Die Vertreter haben ſich durch Vollmachten , die von ſämt⸗
lichen Auftraggebern in der Konferenz unterzeichnet und deren

Unterſchriften vom Vorſitzenden beglaubigt ſein müſſen , auszu⸗
weiſen . Sie erhalten als Reiſeentſchädigung Erſatz der Fahr⸗
koſten ( Rückfahrkarte 3. Klaſſe ) aus der Vereinskaſſe . Sie haben
den Hauptverſammlungen anzuwohnen und ihren Konferenzen
darüber zu berichten .

§ 29. üÜber nachſtehende Gegenſtände kann nur in der ge⸗
ſchloſſenen Hauptverſammlung beraten und beſchloſſen werden :

a) Bericht des Obmanns über den Stand und die Tätigkeit
des Vereins und den Stand des Vereinsvermögens .

b) Erſtattung des Kaſſenberichts und Mitteilung des Prüf⸗
ungsausſchuſſes .

c) Beratung der Statuten
d) Anträge bezüglich der Schriftleitung des Vereinsorgans .
e) Die eigentlichen Vereinsangelegenheiten ( Gehalte der

Vereinsbeamten , Reiſegelder , Beiträge an Unterſtützungs⸗
und andere Vereine u. ſ. w)

f ) Ernennung des Rechnungsprüfungsausſchuſſes auf 3 Jahre .
g) Berufung ausgeſchloſſener Mitglieder ( § 32) .
Anträge für die Hauptverſammlung müſſen mindeſtens

6 Wochen vorher dem Vorſtand mitgeteilt werden .
Abänderungsvorſchläge der Statuten müſſen zu ihrer Gültig⸗

keit eine Mehrheit von zwei Dritteln der Abſtimmenden erlangen .
§ 30 Zu den Gegenſtänden der Beſprechung in der öffent⸗

lichen Hauptverſammlung gehören größere Vorträge über Er⸗
ziehungs⸗ und Unterrichtsweſen , Beſprechung über innere und
äußere Schulverhältniſſe , über Lage , Stellung und Verhältniſſe
des Lehrerſtandes . Anträge zur Beſprechung ſind dem Vor⸗
ſitzenden ſchriftlich zu übergeben .

Jeder Freund des Volksſchulweſens und des Lehrerſtandes
kann an den Verhandlungen der öffentlichen Sunmit beratender Stimme teilnehmen .
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VII
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§ 31. Eine außerordentliche Hauptverſammlung muß ſtatt⸗

finden :
a) wenn der weitere Vorſtand eine ſolche für nötig erachtet ,
b) wenn ein Viertel der Vereinsmitglieder eine ſolche

verlangt .
§ 32. Jedes Mitglied verpflichtet ſich, zur Erreichung des

in § 1 vorgeſteckten Zweckes nach Kräften beizutragen , ſowie
allen innerhalb des Vereins ordnungsmäßig zuſtande gekommenen
Beſchlüſſen Folge zu leiſten . Wenn ein Mitglied nach Ablauf
des Kalenderjahres die Zahlung des Beitrages verweigert oder
die Intereſſen des Vereins ſchädigt , ſo kann dasſelbe durch Be⸗
ſchluß des Geſamtvorſtandes vom Verein ausgeſchloſſen werden .

In letzterem Falle ſteht dem ausgeſchloſſenen Mitgliede die Be⸗

rufung an die geſchloſſene Hauptverſammlung zu.
Aus dem Vereine ausgeſchloſſen iſt ohne weiteren Beſchluß

dasjenige Mitglied des „ Bad . Lehrervereins “ , das einem kon⸗

feſſionellen Lehrer⸗ ( Lehrerinnen⸗ ) Verein beitritt .
§

33. Der Verein übernimmt die Koſten für Rechtsſtreitig⸗
keiten ſeiner Mitglieder nach Maßgabe der beſonders hiefür
aufgeſtellten Satzungen .

§ 34. Alle wichtigen Vereins⸗ und Standesangelegenheiten ,
die nicht ſtatutengemäß dem Vorſtande zugewieſen ſind oder
nicht als Vollzug der Beſchlüſſe der Hauptverſammlungen gelten
können , ſollen , ſofern es die Zeit geſtattet , vor ihrer endgültigen Er⸗

ledigung den Vereinskonferenzen zur Beratung vorgelegt werden .

§ 35. Jedes ordentliche Vereinsmitglied zahlt einen jähr⸗
lichen Beitrag von 2 / . Die Zahlung erfolgt in der Konferenz ,
in der das Mitglied am 1. Januar angeſtellt iſt .

Zur Ruhe geſetzte Lehrer⸗innen ) , ſowie für die Dauer ihrer Be⸗

urlaubung die beurlaubten Mitglieder ſind von Beiträgen befreit .

Vom Vereinsblatt .

§ 36. Die „Badiſche Schulzeitung “ iſt Eigentum und Organ
des Vereins . Alle Anzeigen der Vereinsbeamten ſind im Vereins⸗
blatt zu veröffentlichen .

Luflöſung des Vereins .

§ 37. Die Auflöſung des Vereins kann durch die Haupt⸗
verſammlung beſchloſſen werden , wenn die Mitgliederzahl unter

Hundert herunterſinkt . Sein etwaiges Vermögen fällt zu je
einem Drittel dem „Peſtalozziverein Badiſcher Lehrer “ , dem

„ Allgemeinen Badiſchen Lehrer⸗Witwen⸗ und Waiſenſtift “ und
dem „Unterſtützungsverein unſtändiger Lehrer “ zu.



VIII

Mitgliederzahl auf 1. Januar 1908 : 5072 , darunter 4359
zahlende . Einnahmen pro 1907 : 19889 ,6 . Ausgaben pro 1907 :
19342 . Vereinsvermögen auf 1. Januar 1908 : 23988 l .

Den engeren Vorſtand bilden :
Hauptlehrer R. Baur in Baden⸗Lichtental Obmann .

5 M. Rödel in Mannheim , Stellvertreter .
5 R. Konrad in Baden , Schriftführer .

A Zähringer in Waldulm , Rechner .
0 J . Eiermann in Achern , Beirat .

K. Ruh in Radolfzell , Beirat .
5 G. Herrigel , in Heidelberg , Beirat , Schriftleiter

des Vereinsorgans „der Badiſchen Schulzeitung . “
Der weitere Vorſtand bildet ſich aus dem engern Vorſtande

und den nachbenannten 15 Kreisvertretern :
1. Kreis Konſtanz : Hauptlehrer Z. Volk in Neſſelwangen .
2. „ vVillingen : 15 A. Schüßler in Villingen .
3. „ Waldshut : 1 J . Baur in Säckingen .

„ VLoörrach ; 8 J . Klug in Lörrach .
5. „ Freiburg : P. Hettich , Freiburg Konradſtr 14.

„ FLahr : 5 J . Zimmermann in Dinglingen .
Offenburg ; 10 A. Kraus in Oppenau .
VbDaden 5 R. Feigenbutz , Baden⸗Lichtental

9. „ Karlsruhe : „ H. Heckmann , Karlsruhe , Wilhelmſtr . 43
10. „ Pforzheim : „ L. Klebes , Pforzheim , Schwarzwldſtr 11
11. „ Bruchfal : 1 F. A. Heckmann in Flehingen .

Slidelbergz „ W. Grieſer in Kirchheim .
13. „ Mannheim : „ H. Stürer , Mannheim , Kepplerſtr . 42.
14. „ Mosbach : 9 K. Bähr in Epfenbach .
15. Tbiſchofsheim „ H. Fontaine in Sachſenflur .

Der „ Statiſtiſchen Kommiſſion des Bad . Lehrer⸗
vereins “ gehören an : Hauptlehrer Eiermann in Achern als
Vorſitzender und die Hauptlehrer M. Rödel , Frz . k. Schütz und
K. Strohbach in Mannheim als Mitglieder .

Ehrenmitglieder des Vereins ſind : Kreisſchulrat a D. Hof⸗
rat Chr . Rapp in Freiburg und Stadtſchulrat a. D. HofratG. Specht in Karlsruhe .

Der Verein übernimmt die Koſten für Rechtsſtreitigkeiten
ſeiner Mitglieder nach Maßgabe nachſtehender Statuten :

§ 1. Der gegenſeitige Rechtsſchutz der Mitglieder des
Badiſchen Lehrervereins beſteht in Gewährung von Geldunter⸗
ſtützungen an Vereinsmitglieder zur Durchführung von rechtlichen
Streitfragen .
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IX

Der Rechtsſchutz gewährt keinen Rechtsbeiſtand , ſondern nur
Geldmittel zur Führung der rechtlichen Streitigkeiten . Die Be⸗
ſchaffung von Rechtsanwälten , die rechtzeitige Einlegung der Be⸗
rufung und Reviſion bleiben dem bei dem Rechtsſtreit beteiligten
Vereinsmitgliede überlaſſen .

§ 2. Dieſe Unterſtützung kann nur in Rechtsſtreitigkeiten
eintreten , wenn ſie den Lehrer als ſolchen betreffen , und zwarin
prinzipiellen , die Geſamtheit der Lehrerſchaft betreffenden Fällen ,
ſoweit die entſcheidenden Inſtanzen die rechtliche Durchführung
derſelben für notwendig oder wünſchenswert halten .

In anderen Fällen wird eine Unterſtützung nur unter be⸗
ſonderen Umſtänden gewährt .

§ 3. Über die Unterſtützungsgeſuche entſcheidet die Rechts⸗
ſchutzkommiſſion , welche aus den Mitgliedern des engeren Vor⸗
ſtandes des Badiſchen Lehrervereins unter Zuzug eines Rechts⸗
gelehrten beſteht .

§ 4. Die Anträge ſind von den Antragſtellern unter Nach⸗
weis ihrer Zugehörigkeit zum Badiſchen Lehrerverein direkt an
die Rechtsſchutzkommiſſion zu richten . Die Unterſtützung kann
nur gewährt werden , wenn der Antragſteller mindeſtens ein
volles Jahr Mitglied des Bad . Lehrervereins iſt . Schulkandidaten ,
welche im erſten Jahre ihrer Anſtellung in den Verein eintreten ,
haben ſofort Anſpruch auf Unterſtützung . — Jedem Antrage iſt
eine Beſcheinigung des Konferenzvorſitzenden beizufügen , daß der
Antragſteller der oben angegebenen Eigenſchaft entſpricht .

§ 5. Eine Entſchließung über Gewährung von Geldmittteln
kann in der Regel erſt ſtattfinden , wenn ein Erkenntnis erſter
Inſtan ; vorliegt , um ein objektives Bild der Sachlage zu gewinnen .

Es iſt alſo dem Antrage , welcher eine Darſtellung des Her⸗
ganges enthalten muß , das Erkenntnis erſter Inſtanz oder eine
wörtliche Abſchrift desſelben beizufügen .

Jedes Vereinsmitglied iſt berechtigt , bei ſich ergebenden
Streitigkeiten unter wahrheitsgetreuer Darlegung des Tatbeſtandes
ein Gutachten der Rechtsſchutzkommiſſion darüber einzuholen , ob
eine gerichtliche Entſcheidung für notwendig erachtet wird und
ob ein ſicherer Erfolg zu erwarten ſei.

§ 6. Da in Strafprozeſſen die Berufungsfriſt nach Zuſtellung
des Urteils nur eine Woche dauert und in dieſer Zeit in der
Regel noch kein Beſchluß der Rechtsſchutzkommiſſion den Antrag⸗
ſteller erreichen kann , ſo hat der letztere , ſobald er den Antrag
auf Rechtsſchutz ſtellt , unter allen Umſtänden zugleich durch ſeinen
Rechtsanwalt Berufung bezw. Reviſion einzulegen . Wird von
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der Rechtsſchutzkommiſſion der Antrag abgelehnt , ſo ſteht es dem
Antragſteller frei , entweder die Berufung bezw. Reviſion zurück⸗
zuziehen , oder auf ſeine Koſten den Prozeß weiterzuführen . In
jedem Falle trägt der Rechtsſchutz die Koſten , welche durch Ein⸗
legung und Zurückziehung der Berufung entſtehen .

In Strafſachen , die zur Zuſtändigkeit der Strafkammern
oder Schwurgerichte gehören , kann der Antrag auf Gewährung
der Geldhilfe ſchon nach Empfang der Anklageſchrift geſtellt werden ,
weil bei desfallſigen Anklagen der Schwerpunkt des Verfahrens
in der erſten Inſtanz liegt . Dem Antrag , welcher in ſolchen
Fällen ſchleunigſt verbeſchieden werden ſoll , iſt die Anklageſchrift
im Original oder in wörtlicher Abſchrift beizufügen .

§ 7. Eine Bewilligung von Geldmitteln für einen Prozeß ,
der erſt , nachdem das Erkenntnis Rechtskraft erhalten hat , zur
Kenntnis der Rechtsſchutzkommiſſion kommt , iſt unſtatthaft .

§ 8 Die Geldbewilligung kann ſich erſtrecken auf einzelne
wie auf ſämtliche Inſtanzen . In Ausnahmefällen können dem
Antragſteller auch Beihilfen zu ſeinen perſönlichen Auslagen be⸗
willigt werden . Die Koſtenberechnungen des Gerichts und der Rechts⸗
anwälte ſind der Rechtsſchutzkommiſſion im Original einzureichen .

Die ſchriftlichen Erkenntniſſe bleiben im Beſitz der Rechts⸗
ſchutzkommiſſion .

§ 9 Die Koſten für den Rechtsſchutz werden gedeckt aus
der Kaſſe des Badiſchen Lehrervereins . Da der Rechtsſchutz eine
Einrichtung dieſes Vereins iſt und mit ihm zuſammenhängt , ſo
iſt die Rechnung für den erſteren in der Jahresrechnung des
letzteren unter der beſonderen Rubrik „Rechtsſchutz “ aufzuführen .

§ 10. Die Unterſtützungen ſind als Darlehen zu gewähren ,
welche zurückbezahlt werden müſſen , wenn

a) der Unterſtützte ein rechtskräftiges obſiegendes Erkenntnis
erſtritten hat , und ihm vom Gegner ſeine baren Auslagen
vergütet worden ſind ,

b) oder der Unterſtützte vor Ablauf von 5 Jahren nach

Empfang der Unterſtützung aus dem Badiſchen Lehrer⸗
verein , Todesfall ausgenommen , ausſcheidet oder aus⸗
geſchieden werden muß.

§ 11. Ein teilweiſer oder ganzer Nachlaß der unter 8 10
vorgeſehenen Rückzahlung iſt in Ausnahmefällen geſtattet ; die

Entſcheidung darüber ſteht der Rechtsſchutzkommiſſion zu.
§ 12. Von der Rechtsſchutzkommiſſion werden im Vereins⸗

organ laufende Nachrichten über den Verlauf und Erfolg der⸗
jenigen Rechtsfälle , welche unterſtützt wurden , veröffentlicht , ſoweit
ſie zur Orientierung der Mitglieder wünſchenswert erſcheinen .

0



2. Peſtalozzi⸗Verein .

Zum bleibenden und in ſtets neuem Segen wiederkehrendem
Gedächtnis Heinrich Peſtalozzi ' s , deſſen Säkularfeier am
12. Januar 1846 begangen wurde , ſchloſſen ſich in Achern bei
dieſer Veranlaſſung eine Anzahl Lehrer zu einem Verein zu⸗
ſammen zum Zwecke der Unterſtützung der Witwen
und Waiſen ſeiner Mitglieder . Dieſer Verein führt
den Namen : Peſtalozzi⸗Verein bad . Lehrer .

Sein Zweck iſt alſo zunächſt den Witwen und hinter⸗
laſſenen Kindern hingeſchiedener Mitglieder — gleichviel aus
welcher Ehe — eine beſtimmte Barſumme möglichſt bald nach
dem Ableben einzuhändigen , um ſie vor der erſten Geldverlegen⸗
heit zu ſchützen .

Tarif .
für die nach dem 12. Januar 1882 eingetretenen Mitglieder :

Eintritts⸗ Jahres⸗ Eintritts . Jahres⸗ Eintritts⸗ Jahres⸗
Alter . Beitrag . [Alter Beitrag . ] Alter . Beitrag .

. A- 10
18 14,50 33 2340 48 42,70
19 14,90 34 24,30 49 44 . 80

20 15,30 35 2350. 30 50
21 15,70 36 26,10 51 49,30
22 16,20 3 27,10 52 51,80
23 16,70 38 28,20 53 54,50

17,30 3 29,30 54 57,40
25 17,80 40 30,50 5⁵ 600,50
26 18,40 41 31,70 56 63,90
27 19, . — 42 33, — 57 67,50
28 19,70 43ͤͥ·¾Kf446 58 7150
29 20,40 44 35 . 90 59 75,90
30 421,10 45 37,40 60 80,70

2180 46 39,10
32 22,60 47 40,80

Beiträge werden nach zurückgelegtem 75. Lebensjahre nicht
mehr erhoben .

Mitgliederſtand auf 1 Januar 1908 : 2857 . Im Jahre
1907 wurden neu aufgenommen 37, es ſtarben 48 und traten
aus : 5. Durchſchnittsalter der Mitalieder im allgemeinen 46,742
Jahre , der Neuaufgenommenen 26,594 und der Verſtorbenen
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67,322 Jahre . Einnahmen im Jahlre 1907 : Ertrag der
Liegenſchaften 3735 / , Beiträge der Mitglieder 59424 / 65 ,
Zinſen 38 949 / 27 J , Geſchenke 2732 / 14 , ( Konkordia
in Bühl 2666 / 24 ) , Heimbezahlte Kapitalien 189036 72 Y,
Sonſtige Einnahmen 9033 % 44 H. Summe aller Einnahmen
302 911 % 22 J . Ausgaben : Aufwand auf Liegenſchaften
722 / , 85 § . Abgaben 303 / 75 H. 48 Benefizien à 11604

c55680 / . Verwaltungskoſten 4292 / 16 Y, Angelegte
Kapitalien 237320 /„ 75 , Sonſtige Ausgaben 1592 / 88 .
Summe aller Ausgaben 299912 / 39 J . Vermögen : Wert der
Liegenſchaften 69130 / 84 9 , Zinstragende Kapitalien
955580 „ 18 , Sonſtige Vermögensteile 5529 % 43 8 ,
Schulden 1160 / , Reinvermögen auf 1. Januar 1908 :
1029080 . / % 45 S . Vermögenszuwachs pro 1907 : 45844 / 73 J .
Bilanz : Barwert der Benefizien : 1514163 / 01 , Barwert
der Beiträge : 700 140 48 O, Deckungskapital 814022 / 53 ,
Reinvermögen 1029080 /% 45 3 , Überſchuß der Bilanz
215057 % 92 S .

Zentral⸗Verwaltung :
Direktor : Hauptlehrer J . Wohlfart in Offenburg .
Stellvertreter : Hauptlehrer a. D. H. Volk in Offenburg .
Rechner : Oberlehrer F. R. Heſch in Offenburg .
Schriftführer : Hauptlehrer J . Martin in Offenburg .
Beirat : Hauptlehrer A. Engler in Offenburg .

Prüfungsausſchuß :
Vorſtand : Oberlehrer W. Schumacher in Karlsruhe .

Beiräte : Oberl . O. Fiſcher und Hauptl . Gg. Egel in Karlsruhe .

3. Allgemeines Bad . Lehrer⸗Witwen⸗ und Waiſenſtift ,
gegründet am 15. September 1878 zu Offenburg . Es hat die
Beſtimmung , den Witwen und Waiſen ordentlicher Mitglieder
eine durch die alle drei Jahre ſtattfindende Generalverſammlung
feſtzuſetzende Jahresrente zu entrichten und bei außerordentlichen
Notfällen auch anderweitige Unterſtützungen zu gewähren . Die
Mitgliedſchaft , welche jedem aktiven badiſchen Volksſchullehrer
zuſteht , wird erworben durch eine ſchriftliche Beitrittserklärung
und Bezahlung eines Jahresbeitrages von 8 / . Erfolgt der
Eintritt nach zurückgelegtem 28. Lebensjahr , ſo hat der Ein⸗
tretende für jedes weitere Lebensjahr neun Mark nachzuzahlen .
Die erſte Nachzahlung wird für dasjenige Kalenderjahr berechnet ,
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in welchem der Eintretende das 28. Lebensjahr zurücklegt . Für
die Berechnung der Beiträge iſt das Kalenderjahr maßgebend . “
Austritt aus dem Lehrerſtande hat nicht den Austritt aus dem
Stift zur Folge . Ehrenmitglieder zahlen einen einmaligen Bei⸗
trag von 10 %/ oder jährliche Beiträge von mindeſtens 1 / .
Zu den Mitteln der Vereinskaſſe kommen noch die Zuſchüſſe aus
den überweiſungen der Aktiengeſellſchaft Konkordia in Bühl .

Stand auf 1. Januar 1908 : Ordentliche Mitglieder 1424 .
Zugang pro 1907 : 12. Abgang : 36.

Reinvermögen auf 1. Januar 1908 : 256 174 % 07 &.
Vermehrung im Jahre 1907 : 4313 / % 21
Eigentliche Einnahmen pro 1907 : 25 200 / 09 .
Eigentliche Ausgaben pro 1907 : 24 806 / % 01

Geſamteinnahmen : 65 577 / 83
Geſamtausgaben : 61267 76

Gabe d. Aktiengeſellſchaft Konkordia in Bühl 2666 / 24 H.
Gabe der Karlsruher Lebensverſicherungsgeſellſchaft im Jahre
1907 : 2971 4 91 Y.

Der Stiftsvorſtand beſteht aus :
Hauptlehrer H. Stürer in Mannheim , Kepplerſtr . 42, Obmann .

Penſ . Chr . Eitel in Rohrbach b. Heidelb . , Stellvertreter .
5 W. Ihrig in Mannheim , Rheindammſtraße 50,

Schriftführer .
55 V. Bock in Feudenheim , Rechner .

5 M. Rödel in Mannheim , Beirat .
5 A. J . Weitzel in Ladenburg , Beirat .

G. Wolfinger in Schriesheim , Beirat .

4 . Krankenfürſorge bad . Lehrer
gegründet am 1. Januar 1903 zu Offenburg .

Der Verein „Krankenfürſorge badiſcher Lehrer “ verfolgt den
Zweck, ernſtlich erkrankten Lehrern ( Mitgliedern ) ein Krankengeld
zu gewähren und zu gegebener Zeit für erholungsbedürftige
Lehrer und deren Familienangehörige ein Erholungsheim zu
erſtellen . Mitglied kann jeder an badiſchen Volksſchulen , ſowie
an andern öffentlichen Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten Badens
angeſtellte Lehrer werden , wenn er zur Zeit der Aufnahme geſund
und nicht über 40 Jahre alt iſt .

Der ſchriftlichen Beitrittserklärung ( Formular A) , welche
der zuſtändigen Bezirksverwaltung zuzuſtellen iſt , muß ein ärzt⸗
liches Geſundheitszeugnis ( Formular B) beigefügt werden .
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Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Verwaltungsrates
ernannt . Wer einen Jahresbeitrag von wenigſtens 3 / in die
Vereinskaſſe entrichtet , iſt außerordentliches Mitglied mit den
Rechten eines Ehrenmitgliedes .

Ordentliche Mitglieder zahlen eine Aufnahmstaxe von 8 /
( unſtändige Lehrer nicht ) und einen Jahresbeitrag von 10 , .
Nach vollendetem 32. Lebensjahr Eintretende haben für jedes
weitere Jahr eine Nachzahlung von 5 „ /zu leiſten .

Jedes infolge Krankheit dienſtunfähig gewordene Mitglied
hat vom 9. Tage der Erkrankung an Auſpruch auf Krankengeld .
Dieſes beſteht in einem täglichen Betrage von 2 / für die Dauer
von 90 Tagen während eines Jahres ( 365 Tage ) . Sind jedoch
die wirklichen , durch die Krankheit entſtandenen Auslagen geringer
als obiger Betrag , ſo werden nur dieſe erſetzt . Wer ſeinem
Dienſte noch vorſtehen kann , aber beſondere Auslagen für ärztl .
Hilfe , Operationen , Pflege uſw . hat , erhält nach Ermeſſen des
Verwaltungsrates und dem Stande der Kaſſe ein entſprechendes
Krankengeld .

Im Erkrankungsfall eines Mitgliedes iſt dem Bezirks⸗
verwalter ſpäteſtens am 14. Krankheitstage Anzeige hiervon zu
erſtatten . Dem ſpäteren , an die Bezirksverwaltung abzugebenden
Geſuche iſt beizufügen : 1. Ein ärztliches Zeugnis ( Formular D) ;
2. ein behördliches Zeugnis über die Dauer der Dienſtunfähigkeit ;
3. ein Koſtenverzeichnis mit den nötigen Belegen .

Geſuche um Krankengelder müſſen innerhalb 4 Wochen nach
überſtandener Krankheit eingereicht ſein .

Satzungs⸗Auszug .

§ 6 . à. Die Aufnahmetaxe iſt auf 3 „ / feſtgeſetzt . Der
Jahresbeitrag beträgt 10 , iſt in Hälften jeweils auf 1. Januar
und 1. Juli fällig und muß bis längſtens 1. Februar bezw.
1. Auguſt bezahlt ſein .

b. Bei Nichteinhaltung dieſer Termine erliſcht für das laufende
Halbjahr der Anſpruch auf Krankengeld .

§ 11. a. Anſpruch auf Krankengeld bezw. Erſatz der nach⸗
weislich gehabten Auslagen hat ein durch Krankheit
außer Dienſt geſetztes Mitglied vom 9. Tag der Erkrankung an
im täglichen Betrag von zwei Mark für die Dauer von 90
Tagen . Das Krankengeld darf für den Zeitraum von 365 Tagen
180 nicht überſteigen .

b Iſt aus den Ausgabebelegen ( vergl . 13,3 ) erſichtlich , daß
die durch die Krankheit entſtandenen Koſten die in Abſ. àa an⸗
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gegebene Höhe nicht erreichten , ſo werden nur die tatſächlich
belegten Auslagen erſetzt .

§ 12. a. Im Erkrankungsfall hat ein Mitglied ſpäteſtens
am 14. Tage der Erkrankung dem zuſtändigen Bezirksverwalter
hiervon Anzeige zu erſtatten . Bei verſpäteter Anzeige wird für
die Berechnung des Krankengeldes der Tag der Anzeige zu
Grunde gelegt .

§ 14. a. Die Geſuche um Krankengeld müſſen nach über⸗
ſtandener Krankheit innerhalb 4 Wochen , vom Tage des Wieder⸗
eintritts in den Dienſt gerechnet , und zwar genau den Be⸗
ſtimmungen des 813 entſprechend , eingereicht werden , widrigen⸗
falls die Anſprüche erlöſchen .

Mitgliederſtand auf 1. Januar 1908 : 1300
Vermögensſtand auf 1. Januar 1908 : 32 346,99 / .
Geſamteinnahme pro 1907 : 50 462,75 , .
Geſamtausgabe pro 1907 : 49 566,30 / , darunter Kranken⸗

gelder 11 538,08 .

Der Verwaltungsrat beſteht aus :

Hauptlehrer A. Engler in Offenbura , Vorſtand .
1 H. Wintermantel in Offenburg , Schriftführer .
10 Frz . Lurz in Offenburg , Rechner .
7 J . G. Sänger in Dinglingen , Beirat .
5 A. Müller in Offenburg , Beirat .

Der Prüfungsausſchuß :
Hauptlehrer F. R. Heſch in Offenburg , Vorſtand :

1 A. Wittmann in Bühl , Beirat .
15 F. Ammann in Oberkirch , Beirat .

5 . Die Konfraternitas , Verein bad . Lehrer
zu gegenſeitiger Entſchädigung bei Feuerſchaden ,

gegründet am 16. September 1879 zu Offenburg , hat zum Zweck ,
denjenigen Volks⸗, Real⸗ und Gewerbeſchullehrern ( auch Lehrer⸗
innen , Lehrerwitwen und Lehrertöchtern ) des Großherzogtums
Baden , welche von einem Brandunglücke betroffen werden , eine
Unterſtützung zu verabreichen , welche dem Schaden gleichkommt ,
den ſie an vom Feuer zerſtörten oder beſchädigten , der Unter⸗
ſtützungspflicht des Vereins unterſtellten Mobiliargegenſtänden
erlitten haben .

Der Eintritt in den Verein wird erwirkt durch ein dem
Bezirksobmanne einzureichendes Verzeichnis ſämtlicher der Unter⸗



XVI

ſtützungspflicht des Vereins zu unterſtellenden Fahrniſſe nach
Gattung , Zahl und Wertangabe .

Ständige Beiträge werden nicht geleiſtet ; dagegen zahlt
jedes beitretende Mitglied von je 1000 %/ ſeines Fahrniswertes
3 / als Einkaufstaxe . Die infolge eines Brandunglücks ver⸗
ausgabte Unterſtützungsſumme iſt durch Umlage auf ſämtliche
Vereinsmitglieder , den brandbeſchädigten Teil ausgenommen , der
Vereinskaſſe wieder zu erſetzen .

Die in einem Jahre behufs Wiedererſatzes von den Vereins⸗
mitgliedern zu erhebende Umlage darf den Betrag von 1 %
pro Tauſend nicht überſchreiten , und iſt dementſprechend bei
entſteyhender Notwendigkeit der Deckung größerer Feuerſchäden
der Wiedererſatz auf zwei oder mehrere Jahre zu verteilen .

Stand auf 1. Januar 1908 :

Mitgliederſtand : 4830 . Laufende Einnahmen 5177,39 Kl.
Laufende Ausgaben 2091,86 „ . Vermögen 37 198,16 / . An
25 Beſchädigte wurden ausbezahlt 4925,15 / in Beträgen von
5 / bis 1833,65 / .

Vorſtand :

Hauptlehrer J . Ott in Bühlertal , Obmann .
5 St . Weinig in Baden , Stellvertreter .
5 G. Rüger in Bühlertal , Schriftführer .

15 R. Sturm in Eiſental , Rechner .
Direktor a. D. G. Dühmig in Karlsruhe , Beirat .

6. Der Verein unſtändiger Lehrer zu gegenſeitiger
Unterſtützung in Krankheitsfällen

wurde am 15. April 1883 auf einer Verſammlung in Bühl ins
Leben gerufen zwecks gegenſeitiger Unterſtützung aktiver badiſcher
Schulgehilfen in Krankheitsfällen . Dieſe erhalten als „ordentliche
Mitglieder “ bei eintretender Krankheit von dem Tage an, an
welchem die in der landesherrlichen Verordnung vom 14. Dezbr .
1892 , § 1 vorgeſehene Gehaltsauszahlung aufhört , eine monat⸗
liche Unterſtützung von je 75 / und zwar auf die Dauer von
ein und einem halben Jahre .

Geſuche um Unterſtützung ſind ſofort nach erfolgter Gehalts⸗
ſiſtierung unmittelbar an den Vorſtand zu richten .

Demſelben müſſen beigelegt werden :
Ein ärztliches Zeugnis zum Nachweis der Krankheit ,
eine beglaubigte Abſchrift des behördlichen Erlaſſes , nach

welchem die Gehaltsauszahlung eingeſtellt wurde .

dut,
olfi
wulde
gehif

550
dem
botzl
ig
tle
liche
Vurn
letla
Kaſch

bet

65
M

bis
60

ſh
In



XVII

Die Anmeldung als ordentliches Mitglied geſchieht ſchriftlich
durch Vermittelung des Bezirkserhebers oder direkt beim Vereins⸗
vorſtande . Es ſind dabei vorgeſchriebene Formulare zu ver⸗
wenden ; die Unterſtützungspflicht des Vereins wird durch deren
gewiſſenhafte Ausfüllung bedingt .

Unſtändige Lehrer , welche am Tage ihrer Anmeldung länger
als drei Monate aus dem Seminar entlaſſen ſind , haben mit
dem Aufnahmegeſuch ein bezirksärztliches Geſundheitszeugnis
vorzulegen . Dem Vorſtande bleibt es überlaſſen , auch von den⸗
jenigen , welche ſich im erſten Vierteljahr nach erfolgter Seminar⸗
entlaſſung zur Aufnahme in den Verein anmelden , —die ordent⸗
liche Mitgliedſchaft erhalten dieſelben erſt mit dem Tage ihrer
Verwendung im Schuldienſte — dieſes Geſundheitszeugnis zu
verlangen , wenn es ihm nach den näheren Umſtänden geboten
erſcheint .

„ Die Aufnahmetaxe für ordentliche Mitglieder
beträgt 2 / . Unſtändige Lehrer , welche zur Zeit
ihres Beitritts nicht mehr im erſten Dienſtjahre
ſtehen , müſſen eine Aufnahmetaxe von 5 % zahlen . “
1 Als außerordentliches Mitglied wird aufgenommen :

a) Wer einen einmaligen Beitrag von 5 % oder einen
jährlichen von 1 „ / leiſtet .

b) Jedes ordentliche Mitglied , welches nach erlangter etat⸗
mäßiger Anſtellung einen einmaligen Beitrag von 3 / entrichtet
Die jährlichen Unterſtützungen werden im folgenden Jahre durch
Umlage erhoben . — Mitgliederſtand am 1. Januar 1908 : 1292 .

Das Vereinsvermögen betrug am 1. Jan 1908 : 15823,39 / .
Es wurden im Jahre 1907 an 4 erkrankte Mitglieder 18/5
Monatsunterſtützungen gewährt mit einer Summe von 1410 4 .
Die Summe aller Unterſtützungen ſeit Gründung des Vereins
bis 1 Januar 1908 betrug 61 959,25 / . Die Aktiengeſellſchaft
Konkordia in Bühl leiſtete pro 1907 einen Zuſchuß von 888,75 , .

Vereinsvorſtand :
Unterlehrer H. Bartholomä in Mannheim U4 . 13, Vor⸗

ſitzender . Unterl . E. Elbs , Mannheim , Mittelſtr . 54, Rechner .
Unterlehrer E. Köhler , Mannheim , Stellvertreter des Rechners .
Unterl . H. Schilling in Freiburg , Beirat . Unterl . M. Gabel
in Karlsruhe , Beirat .

7. Peſtalozzi⸗Stiftung in Mannheim ,
gegründet am 12. Januar 1846 , gewährt den Hinterbliebenen
( Witwen bezw. Waiſen ) eines verſtorbenen Mitgliedes jährliche
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Benefizien (3. Zt. 240 / ) . Die Eintrittstaxe beträgt 200 / ,
der jährliche Beitrag 12 / . Wer nach dem 30. Lebensjahre
eintritt , hat die verfloſſenen Jahresbeiträge nachzuzahlen und
für dieſelben , wie auch für die Eintrittstaxe 4 % Zinſeszinſen
zu entrichten . Vermögensſtand am 1. Jan . 1908 : 134 155,82 %/ .
Einnahmen pro 1907 : 10 367,62 / . Ausgaben pro 1907 :
10 143,24 /J . Ordentliche Mitglieder : 98. Ehrenmitglieder : 114.
Bezugsberechtigte Witwen : 23

Vorſtand : A. Schmitt , Oberlehrer . Schriftf . : A. Schweizer ,
Hauptl . a. D. Rechner : M. Rappert , Hauptl a. D. Beiräte :
F. Schütz , K. Beck, Hauptlehrer .

8. Penſionsverein Mannheim ,
gegründet 1875 für Hauptlehrer und Hauptlehrerinnen an Mann⸗
heimer Volksſchulen , gewährt jährliche Zuſchüſſe zur ſtaatlichen
Penſion , jenen 450 / , dieſen 300 / . Die Eintrittstaxe beträgt
bis zum 30. Lebensjahre 200 / ; ſpäter eintretende Mitglieder
haben nebſtdem Nachzahlung der jährlichen Beiträge vom 30.
Lebensjahre an zu leiſten . Jahresbeitrag eines Mitgliedes 24 / .
Mitgliederzahl auf 1. Januar 1908 : 57. Vermögensſtand auf
1. Januar 1908 : 94651 / . Einnahmen pro 1907 : 5931 / .
Ausgaben pro 1907 : 4291 / . 11 Penſionäre .

Vorſtand : M. Rödel , Oberl . Schriftführer : Ph . Krauß ,
Hauptl . Rechner : A. Kupprion , Hauptl . Beiräte : Hauptlehrer
P. Pritzius und J . Riegler .

9. Der Verein „ Fürſorge “ in Karlsruhe
zur Unterſtützung der Lehrer - ⸗Witwen und Waiſen durch Karls⸗
ruher Lehrer am 12. Januar 1874 geſtiftet . Jedes Mitglied
zahlt einen Jahresbeitrag von 10 / und außerdem eine Auf⸗
nahmstaxe von 80 /6 . Die alljährlich ſtattfindende General⸗
verſammlung ſetzt die Jahresrenten der Witwen und die Bezüge
der minderjährigen Kinder verſtorbener Mitglieder feſt . Die
Jahresrente beträgt z. Zt . (bei 23 Witwen ) 110 / . Mitglieder⸗
zahl 66. Einnahmen p. 1907 : 10 888,38 / . Ausgaben p. 1907 :
10 295,95 / . Vermögensſtand auf 1. Jan . 1908 : 67346,74 l .
Summe der ſeit Gründung ausbezahlten Benefizien : 33 197,05 , .

Vorſitzender : Frz . Müller , Reallehrer . Schriftführer : Fr .
W. Mattes , Oberlehrer . Rechner : Auguſt Ziegler , Hauptlehrer .
Beiräte : Oberl . K. Kirſch und K. Stehlin . Reviſion : Reallehrer
A. Räuber , Reallehrer Gg. Kreiner und Oberlehrer W. Fertig .
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10 . Hilfskaſſe der Lehrervereinigung Heidelberg .
Die im Jahre 1907 gegründete „Hilfskaſſe der Lehrer⸗

vereinigung Heidelberg “ bezweckf , wegen Krankheit dauernd Dienſt⸗
unfähige , ſowie die Hinterbliebenen verſtorbener Mitglieder zu
unterſtützen . Das Eintrittsgeld beträgt bis zum 30. Lebensjahre
— ¼, bis zum 35. Jahre 3 und ſteigt von 5 zu 5 Jahren
um je 3 4 . Kollegen , die das 60 , und Kolleginnen , die das
50. Lebensjahr überſchritten haben , können als aktive Mitglieder
nicht aufgenommen werden . Für Unterſtützungen werden die Hälfte
der Mitgliederbeiträge , 5' s der Kapitalzinſen , ſowie Spenden im
Einzelbetrage von weniger als 20 verwendet . Es erhalten
alleinſtehende Bezugsberechtigte je 1 Teil , ein Ehepaar 1¼ Teile ,
jedes Kind / Teil , elternloſe Kinder außerdem den entfallenden
Witwenteil . Ein Bezugsteil ſoll bis auf weiteres 60 / pro
Jahr nicht überſteigen .

Vorſitzender : S. Müller , Hauptl . Schriftführer : O. Hofheinz ,
Hauptl . Rechner : Bankdirektor Dorn . Beiräte : G. Herrigel ,
Oberl . ; Kath . Braun , Hauptl . ; G. P. Schmitt , Hauptl . ; K. Fr .
Greber , Hauptl . ; K. eHeinrich , Hauptl . ; J . F. Weismehl , Hauptl .

11 . Jugendſchriftenausſchüſſe .
Karlsruhe : Vorſitzender Hauptlehrer O. Fritz , Klauprechtſtr . 22.
Lahr : Vorſitzender Hauptlehrer H. Gremmelsbacher .
Mannheim : Vorſitzender Oberl . K. Lauer , Kaiſer⸗Wilhelmſtr . 115.

Obengenannte Vorſitzenden ſind ſtets bereit , bei Einrichtung
und Ergänzung von Schüler⸗Bibliotheken Auskunft zu erteilen ;
auch ſind bei ihnen Verzeichniſſe empfehlenswerter Jugendſchriften
koſtenlos zu erhalten .

12 . Mannheimer Dieſterweg⸗Verein .
Im Jahre 1890 in ' s Leben gecufene Vereinigung von

Freunden der Volksbildung und Volkserziehung zu dem Zwecke
der Förderung und Pflege der pädagogiſchen und allgemein
wiſſenſchaftlichen Weiterbildung ſeiner Mitglieder , Mitwirkung
an der Bildung und Erziehung des Volkes in wiſſenſchaftlicher ,
künſtlicher und literariſcher Beziehung , Wahrung und Pflege der
Schulintereſſen , Stellungnahme zu pädagogiſchen Tagesfragen .
Mitgliederzahl 543 . Bibliothek 850 Bände .

1. Vorſtand : Hauptlehrer Reinmuth .
2. 5 Reallehrer A. Edelmann .



1. Schriftführer : Hauptlehrer Lacroix .

2 . 5 Lehrer F. J . Meyer .

Rechner : Oberlehrer Martin .

Bibliothekar : Hauptlehrer Laule .

Beiräte : Kaufmann Schreiber , Muſikl . Mack, Hauptl . Tritt

13 . Verein ſtenographiekundiger Lehrer Badens

( Syſtem Gabelsberger ) .

Gegründet am 6. Juni 1900 . Der Zweck des Vereins iſt

die Sammlung der ſtenographiekundigen Lehrer an allen Schulen

im Großherzogtum Baden , um als Körperſchaft die Intereſſen
der Stenographieunterricht erteilenden Lehrer zu wahren und

den Stenographieunterricht an den Schulen zu fördern . Ordent⸗

liche Mitglieder können ſtenographiekundige akademiſch und

ſeminariſtiſch gebildete Lehrer und Lehrerinnen werden , ſowie

die ſtaatlich geprüften Lehrer der Stenographie . Vereinsbeitrag

jährlich 50 P . Organ : Monatliche Mitteilungen des badiſchen

Stenographenverbandes Gabelsberger , zugleich Organ des Vereins

ſtenographiekundiger Lehrer Badens , welches den Mitgliedern

unentgeltlich zugeſtellt wird . 149 Mitglieder .
Der Verein iſt Mitglied des „Badiſchen Stenographen⸗

verbandes Gabelsberger “ und des „Deutſchen Lehrerbundes

Gabelsberger “ . ( Mitgliederzahl am 1. Juli 1906 rund 4200 )

Vorſtand :

Profeſſor J . Müller in Tauberbiſchofsheim , Vorſitzender .

Hauptlehrer J Herrmann in Mannheim , Stellvertreter .
Hauptlehrer Karl Zimmer in Ofingen , Schriftführer .

Hauptlehrer Emil Wunſch in Karlsruhe , Rechner .

14 . Badiſcher Lehrerverband für Stenographie
( Stolze⸗Schrey ) .

Gegründet den 20. Januar 1901 zu Baden⸗Baden . Zweck:
Verbreitung der Stenographie . Jahresbeitrag 50 O, wofür die

monatlichen „Rundſchreiben “ geliefert werden .
Der Verband iſt ein Glied des „Badiſchen Stenographen⸗

bundes “ und des „Deutſchen ſtenographiſchen Lehrerverbandes

Stolze⸗Schrey “ . 343 Mitglieder .
1. Vorſitzender : Profeſſor J. Dörr in Karlsruhe .
2. Vorſitzender : Hauptlehrer A. Ludwig in Raſtatt .
Rechner : Hauptlehrer J Schüßler in Gutach .
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15 . Nationalſtenographie .
Vorſtand : Profeſſor Weighardt in Mannheim .
Schriftführer : Bl. Müller , Hauptlehrer in Baden⸗Baden .
Rechner : Paul Rot , Kaufmann in Kolmar .

16 . Badiſcher Muſiklehrer⸗Verein .
Derſelbe erblickt ſeine hauptſächlichſte Aufgabe in der Wahrung

und Förderung der Intereſſen ſeiner Mitglieder ; insbeſondere
will er den Gedankenaustauſch der Mitglieder über Fragen ,
welche die muſikaliſche Weiterbildung derſelben betreffen , anregen
und fördern . Als ordentliches Mitglied wird jeder Lehrer auf⸗
genommen , der bereits als Muſiklehrer tätig iſt , oder das ſtaat⸗
liche Muſiklehrerexamen mit Erfolg beſtanden und ſeinen Beitritt
auf geordnetem Wege dem Vorſtande mitgeteilt hat . Jedes
ordentliche Mitglied zahlt eine Aufnahmstaxe von / 2 . — und
einen Jahresbeitrag von 3 —. Bekanntmachungen des Vor⸗
ſtandes erfolgen in der Bad . Schulzeitung ( 35 Mitglieder . )

Geſamtvorſtand :
Fritz Neuert in Pforzheim , Vorſitzender .
Franz Zureich in Karlsruhe , Rechner und Schriftführer .
Muſiklehrer O. Hübner in Pforzheim und O. Autenrieth

in Heidelberg , Beiräte .

17 . Verein der Gewerbeſchulmänner .

Zweck : Hebung des Standes , Förderung der Berufsbildung .

Präſident : J . Feuerſtein , Gewerbeſchulvorſtand in Weinheim .
Vizepräſident u Redakteur : H. Mutz , Gewerbeſchulvorſt . in Lahr .
Schriftführer : Fr . Kern , Gewerbelehrer in Weinheim .
Kaſſier : K. Schweinle , Gewerbelehrer in Lahr .

18 . Vercin badiſcher Reallehrer ,
am 4. Juli 1880 zu Durlach beſchloſſen , hat „Pflege der Fort⸗
bildung und Förderung der Rechtsverhältniſſe ſeiner Mitglieder “
zum Zweck. Die Mitgliedſchaft ſteht jedem geprüften Reallehrer
des Landes zu. Die Eintrittstaxe beträgt 2 / , der Jahres⸗
beitrag , welcher längſtens im Monat Dezember an den Vereins⸗
rechner zu zahlen iſt , 2 / “ ; nach Neujahr Eintretende zahlen ,
da das Vereinsjahr jeweils am 4. Juli beginnt , nur 1 44. —

Außerordentliche Mitglieder , welche durch Anmeldung ſeitens
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ordentlicher Mitglieder oder durch Beſchluß einer Generalver⸗
ſammlung aufgenommen werden , ſind beitragsfrei . ( 250 Mitgl . )

Obmann : K. Brühler , Reallehrer in Mannheim
Obmannsſtellvertreter : L. Reinmuth , Reallehrer in Mannheim .
Rechner : O. Peter , Reallehrer in Mannheim .
Beiräte : E. Rolli und Th Reinfurth , Reallehrer in Karlsruhe ,

F. Martin , Reallehrer in Pforzheim und Hauptlehrer
( Realſchulkandidat ) A. Link in Freiburg .

19 . Verein badiſcher Zeichenlehrer .
1. Vorſtand : Zeichenlehrer J Erhardt in Heidelberg .
2 Vorſtand : Zeichenlehrer W Schumacher in Karlsruhe .
Schriftführer u Rechner : Zeichenl . J . Rothermel in Mannheim .

Beiräte ſind die Obmänner der 6 Bezirke .

20 . Verein badiſcher Handelslehrer .
Vorſtand : Reallehrer S. Fink in Karlsruhe .
Schriftführer : Handelslehrer Th. Hofheinz in Karlsruhe .
Rechner : Handelslehrer Zivi in Bruchſal .

Beiräte : Handelslehrer F. Schottmüller in Pforzheim , A. Vogt
in Karlsruhe und A. Willareth in Mannheim .

21 . Aktiengeſellſchaft Konkordia in gühl .
Buchdruckerei und Lehrmittelhandlung .

Der Reingewinn wird jährlich für unſere Vereine und zur
Unterſtützung armer Witwen und Waiſen und notleidender
Kollegen verwendet .

Verausgabt wurden pro 1. Juli 1906,/07 :
An den Peſtalozziverein . 2666,24 %

„ das Witwen⸗ und Waiſenſtift . 2666,24
„ die Krankenfürſorge 1777,50 5
„ den Verein unſtändiger Lehrer . 888,75 „
„ bedürftige Standesmitglieder 4090,32

Summa 12069,05 %
Direktor :

G. Freudenberger in Bühl .
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Aufſichtsrat :

Oberlehrer A. Kraus⸗Oppenau , Vorſitzender .
5 R. Baur⸗Baden⸗Lichtental .

Hauptlehrer J . Ott⸗Bühlertal .
Oberlehrer G. Meng⸗Karlsruhe⸗Rüppurr .

5 P. Schnellbacher⸗Ichenheim
Hauptlehrer A. Wittmann⸗Bühl .

Poſt⸗Tarif .
Im Orts , Land⸗ und Nachbarortsverkehr .

Briefe frankiert 5 H, unfrankiert 10 H.
Poſtkarten frankiert 5 5 , unfrankiert 10 J .
Druckſachen bis 50 g 3 , über 50 bis 100 f 5 . , über 100

bis 250 g 10 § , über 250 bis 500 f 20 J , über 500 f bis
1 kg 30 9 .

Warenproben bis 250 g 10 , über 250 bis 350 g 20 F .
Geſchäftspapiere bis 250 f 10 § , über 250 bis 500 f 20 S ,

über 500 f bis 1 Kkg 30 H.

Nach deutſchen Schutzgebieten .

Briefe bis 20 fg frankiert 10 J , unfrankiert 20 , über 20
bis 250 g frankiert 20 Q, unfrankiert 30 J .

Deutſchland und Oſterreich Ungarn .
Briefe bis 20 g koſten frankiert 10 A, unfrankiert 20 J , über

20 bis 250 g8 = 8 frankiert 20 3 , unfrankiert 30 &.
Kartenbriefe nur frankiert 10 H.
Poſtkarten 5 , mit Antwort 10 &.
Druckſachen bis 50 g 3 3 , über 50 bis 100 g 5 J , über 100

bis 250 g 10 , über 250 bis 500 g 20 9 , über 500 f
bis 1 kg 30 K.

Warenproben bis 250 g 10 , über 250 bis 350 f 20 S .
Einſchreibegebühr ( Rekommandationsgebühr ) 20 J .
Poſtanweiſungen bis 5 ũ/ 10 , 5 bis 100 % 20 J , 100

bis 200 / 30 S , 200 bis 400 % 40 S , 400 bis 600 %/
50 S , 600 bis 800 /% 60 § . —Poſtanweiſungen nach
Oſterreich⸗Ungarn für je 20 / 10 , mindeſtens 20 . . —
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